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Anlage 3c: Angaben zur Zusätzlichkeit
                  (maximal 2 Seiten)
(Beachten Sie die Hinweise unter Punkt 6 der Leistungsbeschreibung!)

	Definition:
Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Umfang, oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Arbeiten, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juristischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förderung voraussichtlich frühestens nach zwei Jahren durchgeführt werden.



	Begründung der Zusätzlichkeit für jede einzelne der im Stellenerfassungsformular aufgeführten Tätigkeiten:

StellenID:   _______________

Wurden die Arbeiten bereits einmal/wiederholt durchgeführt?

         ja,  Maßnahmenr. ___________, Stellenprofilnr._____________
               Wann?___________
         
         nein

Von wem wurde die angebotene Tätigkeit ggf. bisher ausgeübt?

______________________________________________



Begründung der Zusätzlichkeit im Einzelnen:
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